
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-25562-02
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

160. Änderung des Flächennutzungsplanes "Rautheim-
Möncheberg"
Stadtgebiet nördlich des Rautheimer Holzes bzw. der Straße Am 
Rautheimer Holze, östlich des Mönchewegs, südlich des Lehmwegs 
und westlich der Ortslage Rautheim und zwischen dem 
Umspannwerk am Möncheweg und der Kleingartenanlage K.V. 
Lindenberg V
Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) 
BauGB
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
02.06.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Planung und Hochbau (Vorberatung) 03.06.2025 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 03.06.2025 N

Beschluss:

1. Dem Entwurf der 160. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rautheim-
Möncheberg“ sowie der Begründung mit Umweltbericht wird zugestimmt.
 
2. Zu den Entwürfen ist die Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) zu 
beteiligen.

Sachverhalt:

Zur Änderung des Flächennutzungsplans gibt die Verwaltung ergänzend zur weiteren 
Behandlung auf der Bebauungsplan-Ebene folgende ergänzende Informationen: 

Wie in der Vorlage 25-25562-01 bereits erläutert, wird für den Neubau einer auch dem 
Schulsport dienenden Zweifeldsporthalle im Nordwesten der Ortslage Rautheim ein Standort 
zwischen Weststraße und der geplanten Stadtbahntrasse favorisiert. Zur Schaffung des 
erforderlichen Planungsrechts für diesen Standort bereitet die Verwaltung einen 
Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan vor. 

In diesem Zuge wird auch ein Standort für ein Feuerwehrgerätehaus geprüft. Darüber hinaus 
wird im Bebauungsplan RA 29 der bisher angedachte Standort als Vorhaltestandort für die 
Feuerwehr beibehalten, kann aber in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung und 
strategischen Standortplanung auch für andere Gemeinbedarfseinrichtungen herangezogen 
werden.

Leuer



Anlage/n:
Anlage 1: FNP-Änderungsplan
Anlage 2: Begründung mit Umweltbericht
Anlage 3: Niederschrift der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB


